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Einleitung 

Gut vierzig Jahre sind seit dem Erscheinen der Habilitationsschrift Walter 
Leisners über das Verhältnis der Grundrechte zum Privatrecht vergangen1. 
Noch ein wenig weiter zurück liegt die „Lüth"-Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, in der das Gericht seinen Ansatz zur Wirkung der Grundrech-
te im Privatrecht formulierte, den es bis heute nicht aufgegeben hat2. Daß die 
danach eingekehrte Ruhe in der dogmatischen Auseinandersetzung eine trüge-
rische war, konnte sich dem kundigen Beobachter nicht nur durch einen Blick 
auf die vielfältigen Konzeptionen und Auffassungen erschließen, die seither im 
Schrifttum zur gesamten Problematik oder zu Einzelfragen entwickelt wurden. 
Eine Reihe spektakulärer Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts been-
dete den vermeintlichen Ruhezustand spätestens in den frühen neunziger Jah-
ren. Handelsvertreter-3 und vor allem Bürgschaftsbeschluß4 stifteten in gleicher 
Weise Unruhe wie die Entscheidungen zum Mietereigentum5, zur Parabolan-
tenne ausländischer Mieter6 und - wenig später - zum Kündigungsschutz im In-
dividualarbeitsrecht7. Tief scheint das Verfassungsrecht in die gewachsenen 
Strukturen des Privatrechts einzudringen, unbegrenzt droht der bundesverfas-
sungsgerichtliche Zugriff, wehrlos erscheint manchen die ausgefeilte Privat-
rechtsdogmatik gegen die Überlagerung durch diffuse, vermeintlich höherran-
gige rechtspolitische Wertungen. Das Thema ist auf die Tagesordnung der Ver-
fassungs- wie der Privatrechtswissenschaft gleichermaßen zurückgekehrt. Was 
bisher zu den unverrückbaren dogmatischen Grundüberzeugungen gehörte, 
scheint nur noch für Zwischenbilanzen im Fluß der Rechtsentwicklung auszu-
reichen8; eine abschließende Klärung, die auf allgemeine Zustimmung stößt, 
wird gefordert9. 

1 W. Leisner, Grundrechte und Privatrecht, 1960. 
2 BVerfGE 7, 198. 
3 BVerfGE 81, 242. 
4 BVerfGE 89, 214. 
5 BVerfGE 89, 1. 
6 BVerfGE 90, 27. 
7 BVerfGE 97,169. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Ahnliche Diskussionen sind infol-

ge des erst am 6. Februar 2001 ergangenen Urteils zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen 
(BVerfG, NJW 2001, 957) zu erwarten. 

8 Vgl. den Titel der Schrift von C.-W. Canaris, Grundrechte und Privatrecht - Eine Zwischen-
bilanz, 1999. 

9 H. Dreier, in: ders. (Hrsg.), GG, Vorb., Rn.57 a.E.; W. Roth, in: Wolter/Riedel/Taupitz 



2 Einleitung 

In vierzig Jahren ist die Entwicklung des Verfassungsrechts, dessen Perspek-
tive die vorliegende Untersuchung einnimmt, nicht stehengeblieben. Ausgangs-
punkt ist die Überlegung, die Ergebnisse jener Entwicklung mit der Frage nach 
dem Verhältnis von Verfassung und Privatrecht zu verbinden. Das untersu-
chungsleitende Vorverständnis geht dahin, daß auf diese Weise eine Grundlage 
erarbeitet werden kann, um die neuere, für viele unhaltbare Verfassungsrecht-
sprechung in differenzierte Kategorien des Verfassungsrechts einzubinden oder 
aber ihre Einzelresultate anhand klarer verfassungsrechtlicher Maßstäbe zu ver-
werfen. Diesem Vorverständnis folgend beginnt die Grundlegung für die weite-
re Arbeit mit einer historischen Aufarbeitung des Streitstandes seit 1949, die der 
präzisen Formulierung der einzelnen Fragestellungen dient. Der Grundlegung 
ist eine privatrechtsbezogene Stellungnahme über das Verhältnis der Verfassung 
zum einfachgesetzlichen Recht und seiner Auslegung ebenso zugeordnet wie 
eine verfassungsrechtliche Standortbestimmung der Privatautonomie. Auf die-
ser Basis werden im zentralen Teil der Untersuchung grundrechtsfunktionen-
übergreifende Probleme aufgezeigt und vor allem die einzelnen Grundrechts-
funktionen in ihrer Bedeutung für das Privatrecht entfaltet. Der abschließende 
Teil ist anwendungsorientiert. In der Verknüpfung einzelner Grundrechtsgüter 
mit verschiedenen Bereichen des Privatrechts, in denen jene Güter vermittelt 
durch die unterschiedlichen Grundrechtsfunktionen Schutz erfahren, wird das 
im Vorverständnis angedachte Erkenntnisziel erreicht. 

Die thematische Spannbreite der berührten Fragen erfordert Einschränkun-
gen. „Verfassung" in Titel und Gegenstand dieser Untersuchung meint das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Grundsätzlich wird damit 
das Landesverfassungsrecht aus der Analyse herausgenommen. Trotz des ge-
wachsenen Selbstandes landesverfassungsgerichtlicher Judikatur soll es hier bei 
vereinzelten Bezugnahmen auf besondere Einzelgewährleistungen der Landes-
verfassungen sein Bewenden haben. Eine ausführliche Analyse des zwar viel-
fach anregenden, jedoch in seiner praktischen Bedeutung für die Privatrechts-
wirkung als gering einzustufenden Landesverfassungsrechts10 ließe sich zudem 
mit Blick auf eine weitere, in ihrer Tragweite gravierende Eingrenzung des The-
mas nicht rechtfertigen: Wenn im folgenden auch die Einwirkungen des Euro-
päischen Gemeinschaftsrechts sowie des Rechts der Europäischen Menschen-
rechtskonvention außen vor bleiben und allenfalls punktuelle Erwähnung fin-
den, so geschieht dies nicht in Leugnung der supranationalen Bedingtheit des 
Grundgesetzes im europäischen Verfassungsverbund oder unter Verkennung 
der konstitutionellen Grundentscheidung für die internationale Offenheit11. 
Die Bedeutung des Gemeinschaftsrechts für das Privatrecht ist ebenso offen-
kundig wie jede Analyse von Grundrechten ohne Einbeziehung der gemeineu-

(Hrsg.), Einwirkungen der Grundrechte auf das Zivilrecht, Öffentliche Recht und Strafrecht, 
S.229 (229). 

10 S. nur den Hinweis bei A. Bleckmann, Staatsrecht II - Die Grundrechte, § 10, Rn. 72. 
11 Vgl. nur C. Tomuschat, HStR VII, § 172. 
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ropäischen Ebene unvollständig bleiben muß12 und wie die prägende Einfluß-
nahme des weiterentwickelten Völkerrechts (Stichwort: WTO) auch für das 
Privatrecht zu erwarten ist. Die Aussparung der genannten Bereiche erfolgt al-
lein zu dem Zweck, die Uberschaubarkeit der Untersuchung zu wahren13, zu-
mal die grundsätzliche Konzentration auf die Verfassungsnormen des Grund-
gesetzes nicht verhindert, zwingende Vorgaben des Gemeinschaftsrechts im 
Einzelfall zu benennen und zu beschreiben. 

Das ebenfalls im Titel genannte „Privatrecht" läßt sich ebenfalls nicht ohne 
erhebliche Einschränkungen erfassen, wenn der Verlust der Uberschaubarkeit 
vermieden werden soll. Ahnlich wie im Kontext des Verfassungsrechts bleibt 
auch auf hier die Ebene des Internationalen ausgespart. Mit der Untersuchung 
des Verhältnisses zwischen Verfassungsrecht und Internationalem Privatrecht 
würden Fragen angesprochen, die - wie beispielsweise die Frage nach der extra-
territorialen Wirkung der deutschen Grundrechtsordnung - weit über das hin-
ausreichen, was zum Kern einer Untersuchung zu den Rechtsverhältnissen Pri-
vater in der grundgesetzlichen Ordnung gehört, womit weder über das Gewicht 
noch den intellektuellen Reiz dieser Fragen eine Aussage getroffen wird. Das 
Verhältnis IPR-GG ist auch in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts präsent14. Dies gilt ebenfalls für einen weiteren, ausgesprochen 
bedeutsamen Bereich des privaten Wirtschaftsrechts, dessen ausführliche Be-
handlung nicht nur den äußeren Rahmen der Untersuchung gesprengt hätte. 
Auch das Vereins- und Gesellschaftsrecht (Personen- und Kapitalgesellschaft-
en15) bleiben nicht deswegen außen vor, weil ihre verfassungsrechtlichen Bezü-
ge unwichtig oder uninteressant wären - beides ist keineswegs der Fall - , son-
dern weil sich die involvierten Fragestellungen anderen Dimensionen des Pri-
vat- wie Verfassungsrechts öffnen. Die umfassende Inhaltskontrolle von Ver-
bandsregeln durch die Zivilrechtsprechung16 illustriert diesen kategorialen Un-
terschied zwischen privatrechtlichen Rechtsbeziehungen und den Rechtsbezie-
hungen innerhalb privater Gemeinschaften gleich welcher Rechtsnatur, der sich 
auch in den Querverbindungen zum Verfassungsrecht niederschlägt. Wenn die 
Untersuchung zudem auf das materielle Privatrecht unter Ausschluß des Zivil-
prozeßrechts (Erkenntnisverfahren und Vollstreckung) begrenzt wird, so soll 
auch dies ihrer Übersichtlichkeit und ihrem inneren Zusammenhang dienen. 

12 Zur Drittwirkung der EMRK-Grundrechte A. Bleckmann, Staatsrecht II - Die Grundrech-
te, § 3, Rn. 29ff.; R. Ellger, RabelsZ 63 (1999), 625 (634ff.); B. Moser, Die Europäische Menschen-
rechtskonvention und das bürgerliche Recht, S. 125ff. 

13 Diesem Zweck dient auch die Außerachtlassung rechtsvergleichender Bezüge, vgl. nur für 
die USA T. Giegerich, Privatwirkung der Grundrechte in den USA, 1992; für die Schweiz R. 
Zäch, SJZ 1989, 1, sowie jetzt auch für Großbritannien: W. Wade, L.Q.R. 116 (2000), 217. 

14 BVerfGE 91, 335 (punitive damages)-, 92, 26 (Zweitregister); 99, 145 (Kindesentführungs-
übereinkommen). S. bereits BVerfGE 31, 58 (Spanier); 63, 181; 68, 384. 

15 S. zuletzt BVerfGE 100, 289; sowie bereits BVerfGE 14, 263. Vgl. auch R. Scholz, in: 
Maunz/Dürig/Herzog/ders., GG, Art. 9, Rn.60. 

16 Aus der neuesten Rechtsprechung: BGHZ 142, 304. 
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Daß das Verfahrensrecht verfassungsrechtlicher Bezüge nicht entbehrt, wird 
daher nur stellenweise in den Blick genommen17. 

Auf der Seite des Privatrechts nimmt das Arbeitsrecht eine Sonderrolle ein. 
Die Entscheidung, individualarbeitsrechtliche Problemstellungen aufzuneh-
men und aufzuarbeiten, dem kollektiven Arbeitsrecht im Rahmen der Untersu-
chung jedoch nur eine randständige Rolle zuzuweisen, mag auf den ersten Blick 
Unbehagen wecken. Beide Teilgebiete des Arbeitsrechts sind in erheblichem 
Umfang durch das Verfassungsrecht beeinflußt. Die verfassungsrechtlichen Be-
züge der Regelungen über die Rechtsverhältnisse der Tarifparteien oder des Be-
triebsverfassungsrechts sowie des Arbeitskampfrechts führen aber wiederum 
aus den Kernfragen der Privatrechtswirkung des Grundgesetzes hinaus. Die 
Untersuchung zielt nicht auf eine Neubestimmung der Koordinaten des Art. 9 
III GG, so daß nur punktuell und sehr knapp auf Einzelfragen des kollektiven 
Arbeitsrechts Bezug genommen werden wird. Eine Aussparung des Individual-
arbeitsrechts ließe sich hingegen nur schwer rechtfertigen. Trotz aller dogmati-
schen Einordnungsschwierigkeiten, deren Auflösung der Arbeitsrechtswissen-
schaft überlassen werden muß, zählt das Individualarbeitsrecht nach ganz über-
wiegender Auffassung zum Privatrecht18. Vor allem aber haben einige der zen-
tralen neueren Entwicklungen im Kontext des Verhältnisses von Grundgesetz 
und Privatrecht im Individualarbeitsrecht stattgefunden oder sind ohne den 
Blick auf arbeitsrechtliche Parallelentwicklungen nicht zu verstehen. 

Die deutsche Rechtstradition trennt das Privatrecht vom Öffentlichen Recht 
und ordnet das Verfassungsrecht dem Öffentlichen Recht zu19. Die Gründe für 
diese Trennung und Zuordnung liegen nicht zuletzt in der Organisation des 
rechtswissenschaftlichen Diskurses20, sieht man von praktischen Argumenten 
wie der Gerichtsorganisation oder der anwaltlichen Spezialisierung ab. Auch 
das positive Verfassungsrecht spiegelt auf den ersten Blick diese Trennung wi-
der. So enthält das Grundgesetz nur sehr vereinzelt ausdrückliche Regelungen 
mit offenkundiger Privatrechtsrelevanz, von denen eine, Art. 48 II GG, ersicht-
lich als privatrechtsbezogener Annex des Abgeordnetenstatus erscheint und 
praktisch wenig bedeutsam ist21, die andere, Art. 9 III 2 GG, zum kollektiven 
Arbeitsrecht zählt und selbst in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts wenig Beachtung findet22. Trotz dieser Diskrepanzen wird eine Annähe-

17 S.u. §9 111, S.280ff. 
18 Näher u. §13 I 1, S.424. 
19 Statt aller H. Maurer; Staatsrecht, § 1, Rn. 17. 
20 Im historischen Rückblick M. Bullinger, Öffentliches Recht und Privatrecht, S. 116. 
Auch das Verfassungsrecht läßt sich daher als „Regelungsmaterie" begreifen, Verfassungs- und 

Privatrecht sind keine von vornherein inkommensurablen Größen; anders M. Jestaedt, Grund-
rechtsentfaltung im Gesetz, S. 26, der jedoch nicht zu Ergebnissen kommt, die von den im folgen-
den entwickelten abweichen. 

21 Zur Wirkung im Privatrecht (Verbotsgesetz i.S.v. §134 BGB, Schutznorm i.S.v. §823 II 
BGB) statt aller M. Schulte, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 48, Rn.41. 

22 BVerfGE 93, 352 (360), geht nicht auf Art. 9 III 2 GG ein, obwohl der Beschwerdeführer 
sich ausdrücklich darauf berufen hatte (S. 355) und durchaus Anlaß dazu bestanden hätte. 
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rang der beiden großen Teilbereiche der Rechtsordnung verzeichnet. Die Inter-
dependenzen zwischen Privatrecht und Verfassungsrecht mögen dazu beigetra-
gen haben, daß Privatrecht und Öffentliches Recht sogar als „wechselseitige 
Auffangordnungen" bezeichnet werden23. Seit dem Inkrafttreten des Grundge-
setzes haben sich Rechtswissenschaft und Rechtsprechung, insbesondere des 
Bundesverfassungsgerichts24, diesen Interdependenzen auf unterschiedliche 
Weise genähert. 

23 W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als 
wechselseitige Auffangordnungen, 1996. 

24 Die Rechtsprechung des BVerfG wird im folgenden grundsätzlich nach der amtlichen 
Sammlung zitiert. Nachweise von BVerfG-Entscheidungen aus anderen Quellen betreffen ent-
weder Entscheidungen von Kammern und Vorprüfungsausschüssen oder solche, die nicht mehr 
bis Band 101 (einschließlich) zum Abdruck in der amtlichen Sammlung gekommen sind. 





A. Grundlagen 

§ 1 Verfassungsrechtliche Einflußnahmen auf das 
Privatrecht im Wandel des juristischen Zeitgeistes 

I. Vorbemerkung 

Wenn an den Anfang dieser Untersuchung ein Uberblick über den Stand der 
rechtswissenschaftlichen Forschung und der gerichtlichen Praxis zur Einfluß-
nahme des Verfassungsrechts auf das Privatrecht gestellt wird, so geschieht dies 
vor dem Hintergrund, daß es sich zwar um eine aktuelle, keinesfalls jedoch um 
eine neue Fragestellung handelt. Sämtliche Lehrbücher des Staats- und Verfas-
sungsrechts sowie Grundgesetzkommentare gehen auf das Thema ein, und eine 
gewisse „Vertrautheit" des Lesers kann vorausgesetzt werden1. Namentlich die 
unter dem Stichwort „Drittwirkung der Grundrechte" geführte Diskussion gilt 
vielen als ausgestanden, wenn nicht gar abgestanden und erledigt2. Zwar sind in 
der Tat die wesentlichen Argumente ausgetauscht3, doch ist es notwendig, sich 
ihrer erneut zu vergegenwärtigen, da sie zumindest zum Teil auch in der neue-
ren Diskussion eine erhebliche Rolle spielen. 

1999 wurde das fünfzigjährige Jubiläum des Grundgesetzes gefeiert. Kurz 
darauf erschien der einhundertste Band der Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts. Beide Ereignisse bieten den willkommenen Anlaß, eine rechtshi-
storische Perspektive einzunehmen mit dem Ziel, unnötige Wiederholungen der 
vorhandenen dogmatischen Darstellungen zu vermeiden. Aus dieser Perspekti-
ve läßt sich erkennen, daß die Positionen, die zu einer bestimmten Zeit die wis-
senschaftliche Diskussion beherrscht haben, und die Rechtsprechungslinien, die 
auf der Grundlage dieser Diskussionen oder ihnen vorgreifend entwickelt wur-
den, Ausdruck des entsprechenden juristischen Zeitgeistes sind4. Die Bezugnah-
me auf den schillernden Begriff des Zeitgeistes dient dabei nicht als Ersatz für ei-
ne saubere dogmatische Analyse, sondern trägt der prägenden Kraft politischer 
und sozialer Strömungen und ihres Niederschlages in kollektiven Wertungen auf 

1 So bereits J. Schwabe, Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte, S. 9. 
2 Vgl. H. Bethge, Grundrechtskollisionen, S. 16: „... dogmatisch weidlich abgetakelten Dritt-

wirkungslehre..."; A. Bleckmann, DVB1.1988,938 (939): „Windstille"; V. Götz, in: Vierzig Jahre 
Grundrechte, S.35 (36): „... im ersten Jahrzehnt der Geltung des Grundgesetzes geleistet." 

3 S. Oeter, AöR 119 (1994), 529 (530). 
4 Vgl. umfassend T. Würtenberger, Zeitgeist und Recht, 1987. 



8 § 1 Verfassungsrechtliche Einflußnahmen auf das Privatrecht im Wandel 

die Entwicklung juristischer Dogmatik Rechnung5; eine Dimension, die viel-
leicht in der bisherigen Betrachtung der Privatrechtswirkung der Verfassung 
nach 1949 vernachlässigt wurde und gerade für die neuesten Entwicklungen 
plausible Erklärungsmuster anbietet. Dieser Ansatz erlaubt eine phasenweise 
Einteilung des Diskussionsverlaufs, wenn sich auch die historische Einteilung 
nicht in allen Fällen streng durchhalten läßt, weil einzelne Schrifttumsäußerun-
gen und Judikate Positionen und Argumente einer früheren Phase wieder auf-
nehmen oder kommenden Tendenzen vorgreifen können. Des weiteren wird vor 
allem auf neuere Entwicklungen Wert gelegt; dies um das bereits Vorhandene 
sinnvoll zu ergänzen. So stammt die in Vollständigkeit und Materialreichtum 
schwer zu übertreffende Darstellung im großen Staatsrechtslehrbuch von Klaus 
Stern bereits aus dem Jahr 19886 und konnte daher viele spätere bedeutsame Ent-
wicklungen gerade in der Rechtsprechung nicht mehr erfassen. 

Wäre die Frage nach der verfassungsrechtlichen Beeinflussung des Privat-
rechts tatsächlich ausdiskutiert, hätten - so ist zu vermuten - die neueren Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts, etwa zum Handelsvertreter-, 
Bürgschafts- und Mietrecht7, nicht für vergleichbare Überraschung sorgen 
können. Daher zielt die geschichtlich orientierte Einführung in die Thematik 
nicht auf eine umfassende Wissenschafts- oder Rechtsgeschichte der Privatwir-
kungsfrage, sondern darauf, Schwachpunkte und Grenzen der Drittwirkungs-
debatte offenzulegen. 

II. Von der Drittwirkungsdebatte zur Resubjektivierung 
objektiver Grundrechtsfunktionen 

1. Grundsätzliche Kontroversen und Entscheidungen 

a) Das Grundgesetz als Auslöser der Drittwirkungsdebatte 

Die Betrachtung beim Grundgesetz zu beginnen heißt nicht zu ignorieren, 
daß schon vor der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts Bezüge zwischen Verfas-
sungs- und Privatrecht zu verzeichnen sind. Dies gilt jedoch am wenigsten für 
die Periode des positivistischen Konstitutionalismus einschließlich seiner Ver-
dichtung im Reichsstaatsrecht. In dieser Epoche lag eine Privatrechtswirkung 
der Grundrechte außerhalb des verfassungsjuristischen Vorstellungsbereiches, 
weil die Grundrechte zum einen generell von geringer verfassungsrechtlicher 
Bedeutung waren, und weil man zum anderen solche Rechte in liberalistischer 
Deutung als allein staatsgerichtet ansah8. Die geringe Wirkkraft der Grundrech-

5 Zum so verstandenen Begriff des Zeitgeistes T. Würtenberger, Zeitgeist und Recht, S. 18ff. 
6 K. Stern, StaatsR III/l, §76. S. auch A. Bleckmann, Staatsrecht II - Die Grundrechte, §10, 

Rn.68ff.; R. Richardi, in: MünchArbR, § 10, Rn.6ff.; W. Rüfner, HStRV, §117, Rn.54ff. 
7 S.o. Einleitung (S. 1). 
8 Für diesen Zeitraum vgl. W. Leisner, Grundrechte und Privatrecht, S. 30-51; H. Bethge, 
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te wurde im wirtschaftlichen Bereich nicht als defizitäre Erscheinung der 
Rechtsordnung empfunden, weil wirtschaftliche Grundfreiheiten durch ein-
fachrechtliche Garantien gewährleistet wurden und weil zudem das geltende 
Privatrecht freiheitlichen Charakters war und die wirtschaftsliberal-bürgerliche 
Gesellschaft konstituierte9 . F ü r jenen Zeitraum ist ein materieller Vorrang des 
Privatrechts anerkannt 1 0 . 

Die dennoch vor dem Grundgesetz vorhandenen Verbindungen zwischen 
Verfassungs- und Privatrecht sind ausführlich von Walter Leisner aufgezeigt 
worden 1 1 . Man muß seiner These von der unmittelbaren Drittwirkung der 
Grundrechte nicht folgen, wenn man die Bedeutung der Grundrechte für pri-
vatrechtliche Rechtsverhältnisse schon in der älteren Verfassungsentwicklung 
(Naturrecht und Vorläufer, Menschenrechtsdeklarationen der Aufklärung) er-
kennt 1 2 . Zeitlich näher am Grundgesetz finden sich in der Weimarer Staats-
rechtslehre Anklänge an die Drittwirkungslehren 1 3 , wobei die Deutung der 
Weimarer Lehre durch Leisner, der ihr deutliche Anknüpfungspunkte für die 
These der unmittelbaren Drittwirkung entnimmt, v o n vielen nicht geteilt 
wird 1 4 . F ü r die Weimarer Zeit ist darüber hinaus die Lehre von den Institutsga-
rantien und ihre Bedeutung für das Privatrecht festzuhalten, wenn diese Lehre 

Grundrechtskollisionen, S. 3; D. Grimm, in: Coing (Hrsg.), Handbuch der Quellen und Litera-
tur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte III/l , S. 17 (107f.);/. Isensee, FS-Großfeld, 
485 (492); E. Loebenstein, FS-Strasser, 759 (760). 

9 Deutlich K. Hesse, Verfassungsrecht und Privatrecht, S. 10: „... freiheitliches Privatrecht in 
einem nichtfreiheitlichen Staat...". Für A. Bleckmann, Staatsrecht II - Die Grundrechte, § 10, 
Rn. 112, liegt daher dem gesamten Privatrecht eine liberale Grundrechtsdogmatik zugrunde. 

10 Näher u. §2 II 1 (S. 33). 
11 Grundrechte und Privatrecht, S.3ff. 
12 W. Leisner, Grundrechte und Privatrecht, S. 3-29, sowie W. Berka, Medienfreiheit und Per-

sönlichkeitsschutz, S.45ff.; H. Dreier, Dimensionen der Grundrechte, S.31; D. Conrad, Frei-
heitsrechte und Arbeitsverfassung, S. 99ff.; D. Grimm, in: ders., Die Zukunft der Verfassung, 
S. 211 (225 f.); W. Jellinek, BB 1950,425 (425); M. Koll, Die Grundlagen der Wandlung des mate-
riellen Verfassungsbegriffs als Vorstudien zur Problematik der Drittwirkung der Grundrechte, 
S. 37ff.; T. Ramm, Die Freiheit der Willensbildung, S. 42ff.; W. Schätzel, RdA 1950, 248 (249). S. 
auch die folgende, vielzitierte Passage aus dem Rotteck- Welcker'sehen Staatslexikon: „Hat derge-
stalt der Staat sich der selbsteigenen Eingriffe in die Freiheitsrechte seiner Angehörigen enthal-
ten, so bleibt ihm noch übrig, dieselben auch gegen diejenigen zu schirmen, womit sie in ihrer 
Wechselwirkung untereinander selbst bedroht sein mögen.", C. v. Rotteck, in: ders./Welcker 
(Hrsg.), Das Staats-Lexikon, Artikel „Freiheit", S. 186. Anders jedoch H. von Mangoldt/F. Klein, 
Das Bonner Grundgesetz I, Vorb. A II 4 a; W. Reimers, Die Bedeutung der Grundrechte für das 
Privatrecht, S. 10ff.; ders., MDR 1967, 533 (534 Ii. Sp. oben); W. Schmidt-Rimpler/P. Gieseke/E. 
Friesenhahn/A. Knur, AöR 76 (1950/51), 165 (171); D. Vogt, Die Drittwirkung der Grundrechte 
und Grundrechtsbestimmungen des Bonner Grundgesetzes, S. 15. Vgl. auch C. Starck, in: von 
Mangoldt/Klein/ders., GG, Art. 1 Abs. 3, Rn. 195ff. 

13 Vgl. die Darstellung bei W. Leisner, Grundrechte und Privatrecht, S. 52-112. Enger AT. Stern, 
StaatsR III/l , § 7613 zu Beginn und sub b) m. Nachweisen zum Schrifttum der Weimarer Zeit. S. 
auch F. Laufke, FS-Lehmann I, 140 (141). 

14 K. Stern, StaatsR III/l , §76 I 3, Fn. 10. Nach C. Gusy, Die Weimarer Reichsverfassung, 
S. 285, entfalteten die Grundrechte der WRV keine Drittwirkung (s. zu den Grundrechtswirkun-
gen dort insgesamt S.280ff.). 
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auch zunächst in bewußten Gegensatz zu den Grundrechten gestellt wurde15 

und an der Schwelle zwischen Weimarer Republik und Drittem Reich geradezu 
grundrechtsfeindliche Züge annahm16. Schließlich wurde die formale Dogmatik 
des Privatrechts gerade in der Zeit zwischen 1919 und 1933 vielfach durch Ein-
beziehung wirtschaftlicher und rechtspolitischer Erwägungen durchbrochen. 
Die daraus resultierende Annäherung an das öffentliche Recht17 bereitete in ge-
wisser Hinsicht die spätere Einflußnahme des Verfassungsrechts vor. 

Erst mit dem Grundgesetz entsteht jedoch eine umfassende Diskussion des 
Verhältnisses von Verfassung und Privatrecht18, ohne daß sich in den Materia-
lien zur Bonner Verfassung eine entsprechende Absicht oder gar Tendenz des 
Parlamentarischen Rates nachweisen ließe19. Eine erste zeitliche Entwicklungs-
phase beginnt daher 1949 und umfaßt Schrifttum und Rechtsprechung vom In-
krafttreten des Grundgesetzes bis zu Beginn der siebziger Jahre. Sie steht im 
Zeichen des von Hans-Peter Ipsen geprägten Begriffs der Drittwirkung der 
Grundrechte20. Dieser Begriff beschreibt anschaulich Inhalt und Grenzen der 
dogmatischen Erörterung. Das Verhältnis der Verfassung zum Privatrecht wird 
allein unter dem Gesichtspunkt der Grundrechte betrachtet. Darüber hinaus ist 
die grundrechtsdogmatische Fragestellung wiederum begrenzt auf die Grund-
rechtsbindung: Können private Rechtssubjekte als Dritte neben dem Staat 
Adressaten der Grundrechte anderer privater Rechtssubjekte sein? - Zu Beginn 
der Entwicklung der Dogmatik für den Grundrechtsabschnitt ist dies eine, 
wenn nicht die zentrale Frage, jedenfalls ein „grand thème" der Staatsrechtswis-
senschaft21. Sie wird von einer Reihe praktischer Probleme aufgeworfen, die 
bisweilen noch heute aktuell sind. An vorderster Stelle steht in den fünfziger 
Jahren die Gleichbehandlung der Geschlechter (Art. 3 II, 1171GG)22. Praktisch 
relevant sind seinerzeit aber auch die Frage des Vertragsbruches aus Gewissens-
gründen (Art. 4 I, II GG)23, die Meinungsäußerungsfreiheit in der Arbeitswelt 

15 C. Schmitt, Verfassungslehre, S. 170ff. 
16 Paradigmatisch der Aufsatz von E.R. Huber, AöR 62 (1933), 1. 
17 Der Prozeß ist beschrieben bei M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutsch-

land, S.226ff.; s. dort S.228: „... schleichende Entwertung der formalen Dogmatik ...". 
18 S. schon vor Inkrafttreten des Grundgesetzes H. Coing, SJZ 1947, (641) 643; W. Hallstein, 

SJZ 1946, 1 (4f.); H. Krüger, NJW 1949, 163; L. Kaiser, ZHR 11 (1948), 75 (90). 
19 Vgl. K. Stern, StaatsR III/l, §76 I 4 a m.w.N. zu früheren Gegenauffassungen. 
20 H.-P. Ipsen, HGrR II, S. 111 (143 mit Fn. 109). Zu anderen Begriffen (Horizontalwirkung, 

Grundrechtsgeltung in der Privatrechtsordnung) K. Stern, StaatsR III/l, §76 I 2 bei Fn. 6 und 
7. 

21 K. Stern, StaatsR III/l, § 76 14. Ähnlich W. Reimers, Die Bedeutung der Grundrechte, S. 10. 
Die gesamte frühe Literatur ist dokumentiert bei D. Vogt, Die Drittwirkung der Grundrechte 
und Grundrechtsbestimmungen des Bonner Grundgesetzes, S.2ff., Fn.6. 

22 Zutreffend U. Sacksofsky, Das Grundrecht auf Gleichberechtigung, S. 118. S.u. bei § 7IV 2 
a ee (3) (b), S. 179ff. Vgl. vorerst H.-G. Suelmann, Die Horizontalwirkung des Art.3 II GG, 
S. 17ff. m. Nachw. in Fußn. 18, sowie S.23ff., sowie die. Nachweise bei K. Stern, StaatsR III/l, 
§76 I 4 d a. 

23 S.u. bei §14 IV 1 d, S.502ff. 
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